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Vorschau:
Heft 3/2001 erscheint im August

Thema: 
Risiko Jugend? – Diskussionsthesen zum Jugendgerichtstag
Jugendliche spielen, wenn es in den Medien um Gewalt und Krimina-
lität geht, eine Hauptrolle als »gefährlich« und »gefährdet« zugleich.
Darauf stützen sich auch neue Gesetzgebungsinitiativen zur Änderung
des Jugendgerichtsgesetzes (JGG) und Forderungen, Eltern für die
Straftaten ihrer Sprößlinge zur Verantwortung zu ziehen. Anläßlich des
Jugendgerichtstags im September entwickeln unsere Autoren Thesen,
wie dagegen ein nicht stigmatisierender Umgang mit Jugenddelin-
quenz im neuen Jahrtausend weiter entwickelt werden kann.

Theoriegeleitetheit und verkürzte
Fragestellungen mit entsprechend
schlichten Designs aus, in denen
typischerweise einzelne Maßnah-
men der Intervention nach ihren
Effekten verglichen werden, nie
aber die Effekte darüberhinausge-
hender Faktoren bzw. der Non-In-
tervention ins Blickfeld geraten. (Es
fehlt gewissermaßen systematisch
die »eigentliche« Kontrollgruppe,
weshalb die grundlegende Frage,
ob überhaupt eine Maßnahme ge-
setzt werden soll, unbeantwortet
bleiben muß.) Diese Art von »junk
science« (Krisberg), die unter dem
Anspruch exakter Wissenschaft-
lichkeit Alternativen gegeneinan-
der testet, die ihrerseits auf einer
nichtgetesteten Hypothese oder
Theorie aufbauen, hat möglicher-
weise aufgrund ihrer Schlichtheit
bessere Chancen auf Durchsetzung
im politischen Kontext. Ohnehin
erfolgt, wie an etlichen Beispielen
(auch am Minneapolis Domestic
Violence Experiment) gezeigt wird,
die politische Verwertung von For-
schungsresultaten durchaus selek-
tiv und entlang der aktuellen kri-
minalpolitischen Präferenzen. Eine
weitere Problematik in diesem
Kontext, nämlich die der Unab-
hängigkeit der Forscher von den
Auftraggebern bzw. politischen
Verwertern, wird in den Beiträgen
kaum thematisiert. 

Schließlich ist das ethische Pro-
blem bei sozialwissenschaftlichen
Zufallsexperimenten, speziell im
Strafrecht mit seinen typischerwei-
se personenorientierten Maßnah-
men, anzusprechen. Immerhin
handelt es sich um »Menschenver-
suche«, bei denen verschiedene Ar-
ten von Übelszufügungen getestet
werden sollen, d.h. entsprechend
dem Design einer Gruppe von Teil-
nehmern Zumutungen aufgebür-
det oder Erleichterungen vorent-

halten werden, was zumindest dem
Gleichheitsgrundsatz widerspricht.
Graebsch sieht »gute Gründe, an
der ethischen Zulässigkeit von Zu-
fallsexperimenten im Kontext des
Strafrechts insgesamt zu zweifeln«
(S. 34).

Die Faszination, die das Thema
sozialer Experimente in der Krimi-
nalpolitik für Rechtssoziologen
wahrscheinlich gerade im deutsch-
sprachigen Raum besitzt, scheint
mir aus der Empirieferne oder »Em-
pirieresistenz« der hiesigen Krimi-
nalpolitik zu rühren, die sich Wirk-
samkeitsprüfungen mit normati-
ven Argumenten verschließt. Dar-
aus resultiert die, auch von K.
Schumann (BRIK), dem Initiator
der Tagung, angesprochene Hoff-
nung, dass eine verstärkte Berück-
sichtigung empirischer Evaluati-
onsergebnisse zu einer Liberalisie-
rung der Kriminalpolitik führen
könnte: indem bei nachgewiesener
gleicher (Un)Wirksamkeit die am
wenigsten eingriffsintensive Maß-
nahme gewählt oder den Betroffe-
nen eine wirkungslose Maßnahme
überhaupt erspart bleiben könnte.
Zweifellos erscheint eine stärkere
»Verwissenschaftlichung« und An-
bindung der Kriminalpolitik an die
empirische Forschung wünschens-
wert – die Lektüre des Bands hat
mir klar gemacht, dass das Zufalls-
experiment nur ein sehr be-
schränkt probates Mittel dabei sein
kann.
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